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RS OGH 1959/8/26 3Ob302/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1959

Norm

ABGB §805

Rechtssatz

Die Ausschlagungserklärung zugunsten der Kinder ist so aufzufassen, daß der Ausschlagende nur für seine Person,

nicht auch für seine Nachkommen, ausschlagen wollte, sodaß diese durch die Ausschlagung berufen wurden.

Entscheidungstexte

3 Ob 302/59

Entscheidungstext OGH 26.08.1959 3 Ob 302/59
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